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Die „VokuàrljìHckooks" in Engkuml.
sa.

In England besteht volle lìnterrichtsfreihcit. Bis 1839 war das

ganze Bolksschnlwesen Privatsache; erst 1833 gewährte der Staat znm
ersten mal einen Zuschuß zur Errichtung einiger Schulen. Das Unter-

richtsgesctz von 1879 bestimmte, daß überall, wo in den kirchlichen

Schulen für die schulpflichtigen Kinder nicht genügend Plätze vorhanden

wären, von den Gemeinden Schulen errichtet und durch Lokal-Abgaben

unterhalten werden müßten, so weit die Regierungsbciträge nicht die

Ausgaben bestritten. Heute bestehen die konfessionslosen Gemcindcschulcn

sUoarck scüools) neben den freien Schulen (voluài'v-soboyls). Letztere

erhielten wohl staatliche Zuschüsse aber bis auhiu keine Unterstützung

aus den Beiträgen und Schulstcncru der Gemeinden. Der Staat über-

wacht das gesamte Schulwesen durch Inspektoren. Die Verwaltung der

einzelnen Schulen wird durch Schulvorstäudc geführt, deren Zusammen-

setzung für den Geist der Schulen von entscheidender Bedeutung ist.

Die Ungerechtigkeit, daß die Katholiken und übrigen Anhänger der

Konfessionsschule (voluàrz^selmol«) von der Unterstützung aus den Ge-

meindebeiträgen ausgeschlossen waren, während sie selbst für den Unter-

richt der Kinder von Nonkorniisten bezahlen mußten, bot speziell den Ka-
tholiken eine vortreffliche Waffe zur Propaganda für die konfessionellen

Schulen. Eine Folge dieser Propaganda war das unerwartet günstige

Resultat der Wahlen der Schulvorstände am Ende des Jahres 1894 in

ganz England überhaupt, sowie in den meisten größern Städten wie

Liverpool, Manchester, Salfort, das Babel an der Themse ausgenommen.
Es zeigte sich schon damals, daß die Mehrheit der Anhänger der Konfessions-
schule größer war als je zuvor. Die Lehren, welche ein derartiger
Wahlspruch bot. gingcn nicht verloren. Speziell die Katholiken benutzten
das Mittel, das ihnen hiemit an die Hand gegeben war und so erteilten
sie einem Ausschuß, bestehend aus dem Kardinal Banghan nebst ö Bi-
schöfen, dem Herzog von Norfolk und 5 Mitgliedern des katholischen

Schulkomites den Austrag, die Gründzüge eines Gesetzes zu entwerfen,
welches die von den Katholiken hinsichtlich des Schulunterrichtes em-

pfundenen Beschwerden ausräumen sollte.
Als Ziel dieses Entwurfes wurde ausdrücklich die Förderung des

freien Unterrichts in den Schulvorstands-Bezirken bezeichnet. Es
sollte die Ausschließlichkeit beseitigt werden, mit welcher in solchen Bc-
zirken bisher die amtliche» öffentlichen Elementarschulen begünstigt wur-
den unter Fernhaltung aller andern, die doch ebenso unter der Aufsicht
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des Unterrichtsministers stehen und denselben Unterrichtsplan befolgen
würden. Hinsichtlich der religiösen Erziehung der Kinder sollten die

Wohl berechtigten Wünsche der Eltern anerkannt und erfüllt werden,
zumal jetzt, wo der Unterricht durch das Gesetz zwangsmäßig gcwor-
den ist.

Der Ausschuß bezeichnete es als eine ungerechte Zwangslage für
die Eltern, daß sie für die Gemeiudeschul-Bedürfuisse zur Zahlung ge-

zwungen werden, ohne daß sie dafür den Unterricht für die Kinder in
der Gemeindcschule in Anspruch nehmen können, oder dann ihre Ge-

wissenöpflicht hinsichtlich der religiösen Erziehung ihrer Kinder versäumen

müsse», da ja die Gemeindeschulcn konfessionslos sind.
Der Entwurf des genannten Ausschusses verlangte, daß überall da,

wo ein Gemeiude-Schnlrat bestehe, jeder eine Elementarschule einrichten
dürfe, der die nötigen Gelder zur Verfügung habe, mit dem Anspruch
auf den Empfang der üblichen Zuschüsse sowohl vom Untcrrichtsmini-
sterium als aus Gemcindemitteln. Als Bedingung wurde gestellt, daß
der Schulgründer der Regierung die Unterschristen der Eltern von min-
destens 39 im schulpflichtigen Alter stehende» Kindern vorlege als Be-
weis, daß diese Eltern beabsichtigen, ihre Kinder in die neu zu gründende
Schule zu schicken. Die Katholiken verlangten ferncrs von dem Gemeinde-

Schulvorstand für die von ihnen errichtete Schule pro Schüler einen

Beitrag, welcher genau den auf die Gemeindeschule pro Kopf fallenden

Ausgaben für Lehrerpersoncn Schulcinrichtnng u, s. w. entspricht.

In diesem Kampfe für Unterstützung der konfessionelle» oder „freien"
Schulen sianden die Katholiken allerdings nicht vereinsamt. Auch die

Anglikancr lämpften grundsätzlich für die Konfessionalität der Schule,
obgleich sie in den Einzelforderungcn speziell betreffend Unterstützungen
ans den Gemeinde-Schulsteuern nicht ganz mit den Katholiken einig gingen.

In der letzten Zeit hat sich nun auch im Parlamente der Kampf
um die Staatsbeihülfe für die „voluiitarv'seüools" oder konfessionellen

Schulen abgespielt. Er endete mit einer zerschmetternden Niederlage der

Liberalen, die zähe an den Grundsätzen des liberale» Schulgesetzes von
1879 festhielten, welche die konfessionslosen Gemcindeschulen allein oder

doch vorzüglich durch de» Staat berücksichtigen ließ. Die Mehrheit, wo-
mit im Unterhause die neue Schul-Bill im Sinne der staatlichen

Unterstützung der „freien Schulen" angenommen wurde, war geradezu
erdrückend. Im Oberhausc stimmte kaum ein Dutzend Lords gegen das

neue Gesetz, und mit jubelndem Applaus wurde in dieser Körperschaft
die Mitteilung entgegengenommen, die Bill habe die königliche Zustim-

muug erhalten.
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Bei diesem Anlasse darf die gerechte und noble Haltung nicht un-
erwähnt bleiben, welche der neue anglikanische Erzbischof von Eanterbnr,,
im Hanse der Lords in der Schulangelegenheit einnahm. Er machte

nämlich das tatsächliche Übergewicht, welches der Anglikanismus dem

Katholizismus gegenüber in England ja hat, nicht geltend, sondern vcr-
langte für jede Konfession die gleiche Selbständigkeit wie für den An-
glikanismus. Der Erzbischof bcnühtc hierbei die Gelegenheit, seine Stcl-
lung in der Frage zu markieren, ob der Religionsunterricht in der

Schule durch den Lehrer erteilt werden solle, indem er eine Art .initia
eanonica," für den Lehrer hiczu verlangte. Wir folgen hierüber den Aus-
führungen der „Kölnischen Volkszeitung", Wvchenausgabe für das Aus-
land Nr. l8.

„Tie wichtige Frag,' bei Erteilung des Religienß-Unterrlchtes in der Schule,"
siihrte der Erzbischof aus, „besteht darin, daß man zusicht, was fite eine Art Mann der
Lehrer ist, welcher die Erteilung dieses Unterichtes leitet

Die Verwalter der Kirchenschulen (identisch mit tonsesjionellen oder vnluntaiz' sr.ie
Schulen) können die Ernennung der Lehrer nicht aus der Hand gebe», da diese ihre ein-
zige Bürgschaft dafür ist, daß der Religions Unterricht solcher Art sein wird, wie sie selbst
es wünschen Es ist sehr ost ge ragt worden: „Warum solltet ihr nicht die Erteilung des

Religions llnlerrichts vorschreiben und diese dann dem Lehrer ruhig überlassen, ohne müh-
sam auszusorschen, ob er selbst an das glaub», was er lehrt oder nicht? Wenn er dann
auch nicht an das glaubt, was ihr Kirchenlente für einen Grnndartilcl des Glaubens
anseht, so kann er dies: Artikel doch lehren, wiewohl er nicht deren glaubt," „Gewiß kann

er das", fahrt der Redner sort, „er mag im stände sein, die Kinder zu einen, guten
Eramen in diesen verschiedenen Punlten der Glaubenslehre vorzubereiten Aber was hat
eine solche Prüfung sllr einen Wert, wenn es sich zeigt, daß d e Kinder durch die Schuld
des Lehiers den Unglauben bezüglich der Grundsähe eingesogcn haben, die er ihnen beizu-
bringen hatte? Darüber kann kein Zweifel bestehen: Wenn der Lehrer nicht selbst das
glaubt, was zu lehren er eingeseht ist, so hat das auf die Kinder nicht denjenigen Einfluß,
den wir auszuüben wünschen," tWenn nur jeder Katholik in cinslußrsicher Stellung
so handelte, dann stünde es in nn serer Schnlfrage auch besser. Die Red,)

Der Erzbischof zieht dann einen Vergleich zwischen dem Religions-
unterrichte und seiner eigenen früheren humanistischen Lehrtätigkeil, wo

er zn Rngkby die Schüler über die klassischen Religionen, über Jupiter-
Jnno, Apollo. Mars ». s. w. nntcrrichtctc. „So will ich nicht, daß die

christliche Religion gelehrt werdet würde diese Art des Unterrichts beliebt,
dann möchte ich lieber ans den Religionsunterricht ganz verzichten." Er
verlangte mit dem grössten Nachdrucke, die Regierung müsse sicher stellen,

daß die Lehrer in Wirklichkeit glauben, was sie zu lehren haben, sonst

müßten die kirchlichen Schnlvcrwalter mit aller Macht darauf hinar-
bciten, selbst die Garanticen für die Anstellung der geeigneten Lehrer

in die Hand zu bekommen, damit den Kindern auch der Glaube an das

eingeflößt werde, was man sie lehre. Er sei deshalb erklärter Gegner
der Einführung solcher Mitglieder in die Aerwaltungsräte der freien

Schulen, die nicht die Meinung der gläubigen Anglikaner teilen.
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